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 Veröffentlicht am 08.11.1995

Norm

KO §21

KO §25 Abs1

Rechtssatz

Bei einem bereits angetretenen Arbeitsverhältnis mit Arbeitnehmern des Gemeinschuldners tritt der Masseverwalter in

das im Konkurs fortdauernde Arbeitsverhältnis ein, ohne daß es, wie bei noch nicht angetretenen Arbeitsverhältnissen

(§ 21 KO) einer Erklärung bedarf.
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